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Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft (KG) traten einem Kredit, 
den eine Bank der KG gewährte, bei. Die Kommanditisten waren 
Verbraucher, so dass das damalige Verbraucherkreditgesetz anwendbar 
war.  

Bei der Entscheidung des Bundesgerichtshofes geht es um Formfragen 
dieses Beitritts und der Reihenfolge von geleisteten Unterzeichnungen 
der Bankdokumente.  

Der BGH verurteilte die schuldbeitretenden Kommanditisten zur Zahlung 
des an die Kommanditgesellschaft ausgereichten Kreditbetrages, da die 
Reihenfolge geleisteter Unterschriften von der Bank und auf 
Kreditnehmer- und Sicherungsgeberseite Beteiligten nicht von Relevanz 
sind. 

 


